
60 Satzung
des Forstverbandes Remscheid .r

-Forstbetriebsverband -
nach der satzungsgebenden Versammlung

am 29. 11. 1911

§ 1

Name und Sitz

.Der Verband ist als Forstbetriebsverband. eine
Körperschaft des öffentlidlen Rechts~ Er führt den

Namen .Forstverband Remscheid -Forstbetriebs-
verband-" .und hat seinen Sitz in Remscheid.

Haushaltsplan, den Jahresabsdlluß und <!ie Pläne :
für Einzelaufgaben einzusehen. !

(2) Die Ivlitglieder haben die Pflicht, die Verbands- !
belange zu fördern und insbesondere die Ivlaßnah- ,
men des.Verbandes .zur Erfüllung der Aufgaben auf ,

ihren zum Verband gehörenden Grundstüd<en im ,
Rahmen des für sie Zumutbaren zu dulden. :

!
(3) Der Verband erhebt von den Mitgliedern eine !

Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen zur Dek- :
klJ:D:g des Finanzb~darfs nidlt ausreidlen. :~emes- i
sungsgrundlage ist die Größe der zum Verband ge- I
hörenden Grundstüd<e. r

(4) Für Einzelmaßnahmen, z. B. Kultur-, Hauungs-,
IWegebaumaßnahmen, werden Beiträge in der von

der Verbandsversammlung zu beschließenden Höhe
erhoben. Dabei werden die nadl Abzug öff.entlidler I
Zusdlüsse verbleibenden Kosten den Beteiligten be- I
redmet, und zwar bei Erschließungsmaßnahmen nadl !der Größe der ersdllossenen Flädlen. ,

..§ 2 .. IMitgiiederI (1) Mitglieder sind die je~eiligen Eigentümer der I
bisher zum Verband gehörenden Grundstücke. Ist
ein anderer als der Eigentümer Nutzungsberedltig-
ter, so kann er für die Dauer \Seines Nutzungsredl-
tes mit Einverständnis des Eigentümers de~sen
Redlte und Pflidlten übernehmen. Die Ubernahme .
der. Redlte und Pflidlten ist ebenso wie das Einver-
ständnis des Eigentfuh~rs sdlriftli(:h gegenüber demVerband zu erklären. .

(2) Das AUSsdleiden ridJ.tet sich n&dl § 18 des Ge-
setzes über forstwirtschaftliche zusammenscb.lüsse.

r(3) Auf sdlriftlidlen Antrag ka:nn der Verband
weitere Eigentümer von Waldflädlen als Mitglieder

/aufnehmen. ,

..(4) Der Verband kann natfulidle und juristisdle
Perso~en,. die nidlt.. Eigentümer v~n im V ~rbands-

Iverzeldlnis aufgeführten Waldfladlen smd, als
I Freunde und Förderer des bergisdlen Waldes auf-

1nehmen. Freunde und Förderer haben kein Stinmi-
redlt. Ihr Förderungsbeitrag beträgt mindestens
5,~ DM .jährlidl. Zu Umlagen und Beiträgen nadl
§ 4 Abs. 3 und 4 werden sie nidlt herangezqgen.

§ 5 !

.

Verbandsorgane
(I) Organe des Verbandes sind die- Verbandsver-

sammlung, der Verbandsaussmuß und der Vorstand.

(2) Der Vorsitzende beruft das Verbandsorgan
unter Wahrung einer Frist von mindestens einer
Wome ein. Die Verbandsversammlung wird durm
eine Veröffentlimung in dem Remsmeider General-
an;zeiger urid in der Rheinismen Post / Bergismen
Morgenpost einberufen. Der Verbandsaussdluß und
der Vorstand werden sd1riftlim einberufen.

(3) Uber die Sitzungen ist eine Niedersdlrift zu
fertigen, die vo~ ~orsitzenden, de:n Ges<:häftsfiili-

Irer und dem Sdlriftführer zuunterzeIdmen Ist.
I

-§ 3

Atifgaben
D,er Verband hat folgende.Aufgaben:: .

1. Abstimmung der für die forstwirtschaftliche Er-
ze~gung wesentlichen Vorhaben; ,

2. Ausführung von Kultur- und Waldverbesserungs-
maßnahmen :

a) Aufforstung von Kahlschlägen und Od!and,
.,

b) ,Umwandlung von Nieder- und KrüppelwaldiIi Wirtschaftswald, ,

c) Bestandespflege,
' d) sonstige Maßnahmen z:ur Walderhaltung und

Waldverbesserung;

3. Durchführung des HolzeiIisd1lages, der Aufarbei-
tung, der Holzbringung ~d des Holzverkaufes;
der Holzverkauf erfolgt jeweils nur auf Antrag
eines Mitgliedes;

4. Erschließung des Waldes durch den Bau von
Wirtschaftswegen ;

5. Durdlführung von Maßnahmen des Forstschut-
zes;

6. Abschluß eines Beförsterungsvertrages mit der
Stadt Remscheid ist möglich. .

§ 6

Verbandsversammlung
(1) Die Verbandsversammlung wählt den Vor-

stand, dessen Vorsitzenden, den stellvertretenden
Vorsitzenden sowie die Mitglieder des Verbands-
,aussdlusses. Die Wahlzeit für die Mitglieder in den
Verbandsorganen, beträgt in der ersten Wahlperit)de
nadl der satzungsgebenden Versammlung bis zu
drei Jahren, danadljeweils drei Jahre. Wiederwahl
ist möglich. Sdleidet ein Vorstailds- o~er Ausschuß-
mitglied yor Ablauf der Amts4eit aus, so kann für
die Restzeit ein Ersatzmann gewählt werden.

"(2) Die Verbandsversammlung besd1ließt über

1. die Höhe der Uml~ge und Beiträge;

2. den Haushaltsplan, die Prüfstelle, die Jah-
resrechnung und die Verwendung von Er-
trägen,

3. die Entlastung des Vorstandes,

4. die Änd;,rung der Satzl,Ing, .

5. den Erwefo, die Veräußerung und die Be-
lastung von Grundstü&.en durch den Vot-
stand,

6. die Auflösung des Verbandes.

(3) Den Vorsitz ~n der Verbandsversammlung
führt der Vorsitzende des Vqrstandes. Er wird von
seinem .Vertreter im Vorstand vertreten.

(4) Der Vorsitzende hat die Verbandsversamm-
lung jährlidl minde$tens einmal einzuberufen. Er

§ 4

Redlte und Pflidlten der Mitglieder

(1) Die Mitglieder haben das Redlt, alle Einridl-
tungen des Forstverbandes in Ansprudl zu nehmen,
sowie die Ee~dllüsse der Verbandsorgane, den



hat eine Sitzung einzuberufen. wenn mindestens die
Hälfte der Mitgliel;ler des Verbandsausschusses dies
verlangt. Der VerbandsausschuB beschließt mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

: mUß sie einberufen, wenn dies von mindestens zwei, Zehnteln der NIitglieder oder von der Aufsichtsbe-

hÖrde schriftlich unter Angabe der Tagesordnung
.verlangt wird.

-(5} Jedes NIitglied hat eine Stimme je angefange-
nen Hektar eingebrachter Waldfläche, höchstens je-
doch ein Zehntel der Gesamtstimmen; MiteigentÜ-
mer können nur einheitlich stimmen. Die Verbands-
versammlung beschließt mit der.Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen; eine Satzungsänderung erfordert
eine Mehrheit von mindestens zwei Dritteln, die

i Auflösung des Verbandes einesolche vondrei Vier-
I teln der Stimmen aller Mitglieder. ,Die Mitglieder

kön,nen sich in der VerbandsVersammlung mit schrift-
! licher Vollmacht vertreten lassen.

§ 9.

Haushaltsplan
(I) Die Versammlung stellt jährlich vor Beginn

des Haushaltsjahres einen Haushaltsplan fest, der
alle Einnahmen und Ausgab~n des kommenden und
der beiden letzten Jahre enthält. 'Pas Haushaltsjahr
entspricht dem Forstwirtsdlaftsjahi-.

(2) ber Vorstand kann über.- und außerplanmäßige
Ausgaben leisten, soweit diese durdl Wenigerans-
gabe~ oder Me~reinnahmen gedeckt sind.

§ 10

Rechnungslegung. Entlastung
(1) Der Vorstand hat über alle Einnah~en und

Ausgaben birin'en drei .Monaten nach Ablauf des
Re'chnungsjahres Rechnung zu legen und diese der
Prüfstelle vorzulegen.

(2) Auf Grund eine~ entsprechenden Beschlusses
der Verbandsversamri:l.lung kö~en Prüfstelle sein:

1. Zwei. von der Verbaridsversammlung be-

n~te Re~ungspr:ü;fer,
2. das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Rem-

scheid~ I

(3) Der- Vorstand legt die Haushaltsrechnung mit
IPrüfbericht dem VerbandsausschuB vor, der sie niit

seiner ,Stellungnahme an die VerbandsversammlUng
zur BeschlUßfassung über die Entlastung weiterleitet.

§ 11

Auflösung des Verbandes

.(1) Wird der Verband aufgelöst, so ist das nadl
der Befriedigung der: Gläubiger verbleibende Ver.
mögen auf die Mitglieder nadl der Größe ihrer zum
Verband gehöre.nden Grundstüdte zu verteilen.

I § 7

Vorstand

..(1) Der Vorstand bestel;1t a~~ dem Vorsitzende~,
semem Vertreter und drel Beisitzern; von den Bel-
sitzern soll je einer aus AIt.Remsdleid, Remscheid-

I lennep und Remsmeid-lüttringhausen sein. Die

Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig.

Auslagen-werden ihnen erstattet. Dem Vorsitzenden
kann eine Aufwandsentschädigung gezahlt werden.I

1 (2) Der Vorstand bestellt einen Geschäftsführer.
II' Dieser kann ein Beisitzer des Vorstandes oder ein

Dritter sein. Dem Gesmäftsführer kann eine Auf-
/. wandsentsmädigung gezahlt werden. Ist ein Dritter'
J zum Geschäftsführer bestellt, so kann er in einem
I entgeltlichen Anstellungsverhältnis z1hn Forstver-

band stehen.Ir -(3) Dem Vorstand obliegen alle Gesdläfte de~

Verbandes, zu denen nidlt die Verbandsversamm-i lung berufen ist. Er bereitet die Besdllüsse der Ver-

bandsversammlung und des Verbandsaussdlusses
vor. Der Vortand beschließt mit der Mehrhei~ der
anwesenden Mitglieder. Bei Stim:mengleidlheit ent- I
scheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei seiner I
Abwesenheit die Stimme seines Vertreters. !

i
(4) Der Vorstand vertritt den Verbarid geridltlim 1

1'

und außergeridltlim. Er kann den Vorsitzenden,
andere VorstandSmitglieder, den, Gesdl~sführer I
oder Bedienstete des Forstamtes der Stadt Rem-

/scheid für eine bestimmte Ängelegenheit oder eine
bestimmte Gruppe von Angelegenheiten sowie Dritte
für eine ?estimmte Angelegenheit bevollmächtigen.

Genehmigung
Vorstehende Satzung wird gemäß § 9 Abs. 2 des Ge-

setzes über forstwirtsdlaftlidle Zusammensdllüsse vom
1. 9. 1969 (BGBI. I S. 1543) in Verbindung mit § 5 Abs. 2
der Verordnung zur Durdlführung des Gesetzes über
forstwirtsdlaftlidle Zusammensdllüsse vom 19: 9. 1970(GV. NW. S."l10) genehmigt. , .

Sie wird mit ihrer öffentlidlen Bekanntmadlung wirk-
sam.

Bonn, den 6. Januar 1972

per Direktor
der LandwirtsChaftskammer Rheinland

als Landesbeauftragter

-Höhere Forstbehörde -

Dr. Kuss

AbI. Reg. Ddf. 1912 S. 53

#

§ 8

IVerbandsaussdluß

(1) Der Verbandsausschtiß besteht aus hödlstens I
zwölf Mitgliedern. die aus fqlgenden Stadtteilen 11

kommen sollen: Westen-Büdlel, Oelingrath, Hal-
bach-Klausen, Haddenbach-Hemlannsmühle, HOhen-

/hagen-Uberfeld, Garschagen, Hadtenberg-Durcb.s-
holz-Lever~usen, Buchholzen. FaIke~berg, Ehring- I

hausen, Remshagen und Morsbach-Holterfeld.

j(2) Die Mitglieder des Verbandsausschusses sind :
die Vertrauensleute der Mitglieder des Verban~es "
inihrem Bezirk. Wünsche und Anregungen der Mit-

/glieder leiten siedern Vorstand zu. Zu Gegenstän- .

den, die der Bescb.Iußfassung der VerbandsversaII1In-

lU:!lg unterliegen, gibt der. Verbandsaussdluß eine
empfehlende Stellungnahme ab. I(3) Den Vorsitz irn Verbandsausschuß, führt der
Vorsit:z;ende des Vorstandes; er wird von seinem
Vertreter im Vorstand vertreten. Der Vorsitzende


